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Mit Garantien und Bürgschaften  
stehen wir für Sie ein 

Wissenswertes auf einen Blick
Bei einer Garantie oder einer Bürgschaft tritt die Credit Suisse 
anstelle des Schuldners oder Leistungserbringers als Bürgin 
oder Garantin für eine Forderung (Zahlungssicherung) oder 
eine Verpflichtung (Leistungssicherung) ein. Die Credit Suisse 
ist nicht verpflichtet, die garantierte Leistung stellvertretend für 
ihren Auftraggeber zu erbringen. Bindend ist nur das Verspre-
chen, einen maximal definierten Betrag zu bezahlen, wenn die 
Voraussetzungen dazu entsprechend der Garantie/Bürgschaft 
erfüllt sind. Die Abgabe einer Garantie/Bürgschaft bedingt 
beim Auftraggeber eine eingeräumte Kreditlinie, für welche die 
Credit Suisse unter Umständen eine bestimmte Deckung ver-
langt.

Ihre Bedürfnisse
ȷȷ Als Verkäufer einer Ware möchten Sie sich gegen 

eine allfällige Zahlungsverweigerung des Käufers mit 
einem maximal definierten Betrag absichern.

ȷȷ Als Käufer einer Ware möchten Sie bei mangelhafter 
Lieferung mit einem maximal definierten Betrag 
Ihren Schaden in Grenzen halten.

Ihre Vorteile
ȷȷ Langjährige Expertise: Dank langjährigem Know-how 

können die Spezialisten der Credit Suisse massgeblich 
zum reibungslosen Ablauf von Zahlungs- und Leistungs-
sicherungen beitragen und speziell auf Ihre Bedürfnisse 
angepasste Lösungen für Sie erarbeiten.

ȷȷ Online-Zugang: Mit unserer Online-Lösung Direct 
Trade Finance können Sie Ihre Aufträge bequem und 
speditiv per Internet aufgeben und sich jederzeit über 
den aktuellen Stand Ihrer Absicherungen informieren.

Handelsabsicherungen

Die Instrumente im Überblick
ȷȷ Die Garantie ist eine selbstständige, vom Hauptschuld

verhältnis unabhängige Verpflichtung. Einreden aus 
dem Grundverhältnis zwischen dem Auftraggeber und 
dem Begünstigten (Adressat der Garantie) können nicht 
geltend gemacht werden. Das heisst, die Garantin zahlt 
auf erste schriftliche Anforderung (Inanspruchnahme) 
des Begünstigten, gegen Einreichung der im Garantietext 
vorgeschriebenen Bestätigung und allfälliger vorgeschriebener 
Dokumente. Im Import- und Exportgeschäft finden unter
schiedliche Garantiearten Anwendung, hauptsächlich 
Offertgarantie, Erfüllungsgarantie, Anzahlungsgarantie, 
Gewährleistungsgarantie und Zahlungsgarantie.

ȷȷ Die Bürgschaft, geregelt im schweizerischen Obliga
tionenrecht (OR Art. 492 ff.), dient fast ausschliesslich der 
Absicherung von Forderungen schweizerischer Gläubiger. Die 
Bürgschaft ist vollständig vom Hauptschuldverhältnis abhängig 
(Akzessorietät). Der Auftraggeber (Hauptschuldner) hat die 
Möglichkeit, bei einer Inanspruchnahme Einreden (Gründe 
für die Nicht-zahlung) in Bezug auf die Hauptschuld geltend 
zu machen, indem er diese Einreden der Bank schriftlich 
mitteilt. Die Bank wiederum ist verpflichtet, dem Begünstigten 
(Gläubiger) diejenigen Einreden entgegenzuhalten, 
die dem Hauptschuldner zustehen (OR Art. 502).
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CREDIT SUISSE (Schweiz) AG
Postfach 100
CH-8070 Zürich
credit-suisse.com/tradefinance

Die bereitgestellten Informationen dienen Werbezwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar, basieren nicht auf andere Weise auf einer Berücksichtigung der persön-
lichen Umstände des Empfängers und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse. Die bereitgestellten Informationen sind nicht 
rechtsverbindlich und stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Abschluss einer Finanztransaktion dar. Diese Informationen wurden von der Credit Suisse 
Group AG und/oder mit ihr verbundenen Unternehmen (nachfolgend «CS») mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die in diesem Doku-
ment enthaltenen Informationen und Meinungen repräsentieren die Sicht der CS zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Sie 
stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden.Die CS gibt keine Gewähr hinsichtlich des Inhalts und der Vollständigkeit der Informationen und lehnt, sofern 
rechtlich möglich, jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung der Informationen ergeben. Ist nichts anderes vermerkt, sind alle Zahlen ungeprüft. Die 
Informationen in diesem Dokument dienen der ausschliesslichen Nutzung durch den Empfänger.Weder die vorliegenden Informationen noch Kopien davon dürfen in die 
Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (im Sinne von Regulation S 
des US Securities Act von 1933 in dessen jeweils gültiger Fassung) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der CS dürfen diese Informationen weder aus-
zugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Ihre personenbezogenen Daten werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzerklärung der Credit Suisse verarbeitet, 
die an Ihrem Wohnsitz über die offizielle Website der Credit Suisse https://www.credit-suisse.com abrufbar ist. Die Credit Suisse Group AG und ihre Tochtergesellschaf-
ten nutzen unter Umständen Ihre grundlegenden personenbezogenen Daten (z. B. Kontaktangaben wie Name und E-Mail-Adresse), um Ihnen Marketingunterlagen in 
Zusammenhang mit ihren Produkten und Dienstleistungen bereitzustellen. Falls Sie solche Unterlagen nicht mehr erhalten möchten, wenden Sie sich bitte jederzeit an 
Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater. 
Copyright © 2019 Credit Suisse Group AG und/oder mit ihr verbundene Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

S
M

M
I 1

 
C

12
31

 
12

.2
01

9

Ihre Kosten
Für das Kredit- und Abwicklungsrisiko, die geleistete Arbeit 
sowie die Kosten der unterlegten eigenen Mittel belastet die 
Bank ihrem Kunden eine Kommission. Die Höhe der Kom-
mission ist abhängig von der Art der Garantie/Bürgschaft, der 
Bonität des Auftraggebers und der Deckung. Sie wird in der 
Regel pro Quartal (drei Monate) berechnet. Hinzu kommen 
allfällige Spesen und gegebenenfalls Kommissionen und Spesen 
einer Korrespondenzbank, falls eine solche gemäss spezifischen 
Länderanforderungen oder speziellen Vorgaben eingeschaltet 
werden muss.

Weiterführende Informationen
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem
Handbuch «Die Bankgarantie», online beziehbar unter
credit-suisse.com/tradefinance.

Ihre Ansprechpartner
Zürich
Akkreditive und Dokumentarinkassi
Telefon + 41 44 334 48 38
Telefon 0800 880 885 (nur für die Schweiz)
mailbox.dokumentargeschaeft@credit-suisse.com
Kautionen (Bürgschaften und Garantien)
Telefon + 41 44 332 87 01
zurich.guarantees@credit-suisse.com

Genf
Akkreditive und Dokumentarinkassi
Telefon + 41 22 393 32 47*
mailbox.tfsc-geneve@credit-suisse.com
Kautionen (Bürgschaften und Garantien)
Telefon + 41 22 393 32 15*
geneva.guarantees@credit-suisse.com

Lugano
Akkreditive und Dokumentarinkassi
Kautionen (Bürgschaften und Garantien) 
Telefon + 41 (0)91 802 52 50*
mailbox.tfsc-lugano@credit-suisse.com

* �Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Gespräche auf unseren Linien 
aufgezeichnet werden können. Bei Ihrem Anruf gehen wir davon aus, dass  
Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind.
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